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M. NOTH DER BEIMAG DLR ARCIL~OLOGIE

stAdteaufzAhlungen von Jos. x auch Hebron bezw. Hebron.und Debir gerechtfertigt, wo ganz bestimmte Merkmale sie fordern. Wenn eine,
vorkommen, uher deren Erobcrung nicht durch Josua, sondern aittestamentliche Er/il'lung darauf hinausläuft, cinen Sachverhalt,
durch Kaleb und Othniel wit eine spezielle und nicht schematische sci es cm äusserlich sichtbar. /eichen oder emen bestimmten Brauch
(her1ieferung in Jos. xv 13-19 Ri. i 10-is haben. Damit s11 nicht zu begrtinden, der ,bis zum heuticn 'rage", d.h. bis zur Zeit der
mehr gesagt seiri als dies, dass nicht un-,,kritisch" von einer Uber- Formnlierung der betreffenden Erzahlung, noch feststellbar ist, dann
einstimmung zwischen aittestamentlicher ciberlieferung und archäo- ist em ,,atiologisches" Verständnis dicser Erzahlung allerdings
logischem Befund im Punkte Lachis gesprochen werden kann, class gegeben i). Die Formel ,bis zum heutigen rage" ist dabei eine Art
hier die Beziehung zwischen beidcri nicht auf sehr sicheren Fussen Leitmotiv, mit dem man naturlich nicht ganz mechanisch arheiten
steht, dass jedenfalls Lachis nicht ehen em Paradefall for einen offen- kann. Sic ist nicht for sich allein bcweisciid, und auf der anderen
kundigen Einklang zwischen Archaologie und aittestamentlicher Seite braucht sie auch nicht notwendig dazustehen. Vielmehr kommt
Landnahmeuberlieferung 1st. 1)er archäologische Befund der Zer- es auf den Charakter der betreffenden 1-rzah1ung selbst an. Aber
storung des spatbronzezeitlichen Lachis allein ohne zugehorige sie ist doch in der Regel eiri Hinweis auf die ,,atiologische" Absicht
Uberlieferung genugt nicht zu einer Konstatierung der Landnahme einer Erzahlung. Natürlich kann eine ,,Atiologte" auch em Neben
lsraels, da gegen Ende des 13. Jrhs. v. Chr. vor allem in Sudwest- motiv innerhaib ciner in ubrigen andcrs ausgerichteten Erzählung
paltistina eine bewegte Geschichte sich abgespielt hat, die auch noch scm 2). flier intcressieren die Erzählungen, die im ganzen auf eine
mit anderen Ursachen einer Zerstorung von Lachis rechnen lässt. ,,Atiologie" bin angclegt sind. l)lc Lntscheidung, oh clue soiche

I\US alledem ergibt sich, (lass die archaologische Arbeit uns keines- vorliegt, ist gewiss nicht immer mit voller Sicherheit zu tretkn:
wegs enthindet von einer Untersuchung der aittestamentlichen iDber- abet es kann kaum zweifelhaft scm und wird wohi grundsatzlich
liefening mit den Methoden, die dafur sachgemass sjnd. Ganz im auch von niemandem bestritten, dass es auch im Alten Testament
(ecntc1l. 1)a Cs sich hci den Ergebnissen der Archaologie jeweils ,,atiologische" tiberlieferungen gibt. Nur die Konsec1uenzen aus
urn F.inzelvurgange aus (km Geschichtsverlauf handelt, (lie sichtbare dieser Erkenntnis sind umstritten.




Spurcn hinterlassen hahen, 1st eine besonders genaue Feststellung Nun haben atiologische Erzahlungen von Natur ciii Verhititnis zur
erforderlich, was eine zur Erklarung heranzuziehende Uberlieferung Geschichte; denn sie erklären ja einen bestimmten Sachverlialt durch
wirklich aussagt und aussagen kann und was sie nicht aussagt und nicht irgend einen geschichtlichen Vorgang. Es ist iin Einzelfall nut zwcifel
aussagen kann. Die überlieferungsgeschichtliche Forschung auf dem haft, wie nahe oder wie weit das wirkitche Verhältnis i-ut (iecluchte
Gebiet des Alten Testament ist ja mit verwurzelt in der archaologi- ist. \us dci Beohachtung, class geschichtlichcVorgängeihre sichtbaren
schen Erschliessung des alten Orients und wird standig genahrt oder sont erkcnH tren Spuren hinterlacscn konnen,istdieatiologische
dutch die wachsende Finsichi in die Mannigfaltigkeit und Realität Er,ahiunci uneraupt erst eiii,uiden zu denken. Dabei ist es
des altorientalischen Lehens, WiC es über die nur literarische Hinter- durchaus moghch, da eine zutrcrfciidc und konkrete geschichtliche
lássenschaft hinaus die Fntdeckung der archaologischen Uberreste in Uberimeferung sich i-u ciner ãtioIugithii 1'rzahlung gestaltet. W. F.
so erstaunlicher FulIe vor Augen steilt. Darum sei noch etwas zur . ALBRIGHT hat an Hand von einigen 1k iclen aus alter und neucr
Ubcrlieferungsgeschichte gesagt, und zwar zu der so sehr angefoch
tenen ,,atiologischen" Interpretation aittestamentlicher Uherliefe- ) Davon u unterschcii.kn sind [rt,hh.'. irgend ewen /.ustrndder

l4tiuch auf cm chrwurdigcs hohcs Atti .'.rttuhrcn, ohne aut cine spezicil
rungen. ,,itiologische" Frklarung hinauszuwolk It r vurden bcispiclswci3c die

In der Auseinandersctzung erschcint es vielfach so, als sei die lktligtumsgriindungcii durch die Frzväi' die Gcschicht von dcr Wa1l-
,,atiologische" Erklärung rein uhjcktiv und von (Icr Absicht geleitet,

t.irt Sichem nach Rcthd" gchorcn '. eiianntc (.eschichtc 1St vOfl
A. \ r ,iti( htisch'' crktirt w rdcr. (Aiei':e \ ,r;t.en ur Geschihte des I Ikej

eine aittestamentliche Frzahlung als unhistorisch i-u erweisen I). I53 p. 83) (,nd vs \l. NnTii, des Penta/e,'sh 119481
L)as ist nicht der Fall. Die ,,atiologische" Erklarung ist nut dort

.
P. .

2 ) ik z.B. fur die zahircichen in andert I rzahlungcn cingeschtltct'n
i,n, bci dent 1, da (he bctreifenikti \amcn wcitcr hckannt ss arcn

. 7.13. J. Biuc,u r, I 91 if und Ho ji. Lorinci . bp, , I utiett .u naturlich iicht anuc hr,tcht
w.Ir.
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